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188 „DER FOURIER' August 1950

ligung des Oberkriegskommissariates z.ulasten der Dienstka,sse und ausserhalb
des Gemüseportionskredites angeschafft werden.

Entscheid:
Bis jetzt hat das Abwaschen des Geschirres mit heissem Wasser genügt. Bei

mehrmaligem Wechsel des Wassers, sofern das sich überhaupt als notwendig
erweist, braucht es keines so teuren Zusatzmittels. Wir lehnen deshalb in Zu-
kunft die Kostenübernahme für dieses Abwaschmittel und ähnliche Produkte
zulasten der Dienstkasse — innerhalb und ausserhalb des Gemüseportions-
kredites — ab. Solche Rechnungen müssten also im Revisionsergebnis belastet
werden.

Eidg. Oberkriegskommissariat
5. Sektion, Rechnungswesen
Der Chef: Oberst Biel er.

Bern, den 18. Juli 1950.
5 S/404/1020

Richtpreise
für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage ausserhalb der Waffenplätze,

gültig für die Monate August und September 1950.

Fleisch: bis Fr. 3.90 per kg frisches Fleisch von inländischen Kühen der Kat. HC
(höchstens 20o/o Knochen).

Heu: bis Fr. 15.— per 100 kg in Ballen gepresst, franko Kantonnement oder

Stallungen geliefert;
bis Fr. 11.50 per 100 kg offen ab Stock.

Die Richtpreise für Brot, Käse, Milch, Stroh sind gegenüber den Vormonaten
unverändert geblieben. Wir verweisen auf Seite 135 der Juni-Nr. des „Fourier".

Die Redaktion des „Fourier" ist aus dem Leserkreis gebeten worden, jeweils
immer die vollständige Liste der Richtpreise zu veröffentlichen. Wenn nur wenig
Änderungen sind, wie z. B. für die Monate August und September, lohnt sich dies

nicht und wir müssen aus Raumgründen auf vorherige Publikationen verweisen.
Wir werden aber bei Gelegenheit wieder die ganze Preisliste zum Abdruck bringen.

Die Redaktion.

Inländisches Gemüse
Es sind folgende Saison-Gemüse lieferbar:
Speisekartoffeln
Busch- und Stangenbohnen
Gurken (Freiland- und Treibhaus-)
Karotten, gewaschen und ungewaschen
Kopfsalat
Krautstiele mit und ohne Kraut
Lauch

Neuseeländer-Spinat

Oberkohlrabi
Peterli
Tomaten (Freiland)
Zucchetti
Sellerie
Weisskabis
Rotkabis
Wirz
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